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FAQ Markenanmeldung 
 

Häufig gestellte Fragen zur Markenanmeldung 

 

 

Was kostet eine Markenanmeldung? 

Die amtlichen Gebühren für die Anmeldung einer Marke hängen 

davon ab, welches Gebiet gewünscht wird (Deutschland, Europa, 

einzelne Länder, weltweit), und wie umfangreich die Anmeldung 

ist. In Deutschland ist eine Anmeldung ab 300 € möglich.  

 

Hat die Europäische Anmeldung Vorteile? 

Vor dem Europäischen Markenamt kann eine 

Gemeinschaftsmarke erlangt werden. Eine Gemeinschaftsmarke 

ist in der gesamten Europäischen Union gültig. Vorteil einer 

europäischen Anmeldung ist, dass nur zentral ein 

Eintragungsverfahren erforderlich ist. Nachteil ist, dass im 

Verhältnis zu einer einzelnen nationalen Anmeldung höhere 

amtliche Kosten anfallen.  

 

Brauche ich eine Markenrecherche? 

Eine Recherche ist sinnvoll, um einen Markennamen zu finden, 

und, wenn ein Name gefunden ist, um vor einer Anmeldung zu 

klären, ob Rechte Dritter betroffen sind. Regelmäßig ist zu einer 

Recherche zu raten.  

 

Kann ich ein Logo anmelden? 

Ja, ein Logo kann ggf. als Bildmarke angemeldet werden. Auch 

eine Kombination als Wort- und Bildmarke ist möglich.  

 

Ist eine Wort- oder eine Bildmarke sinnvoller? 

Wort- und Bildmarken haben unterschiedliche Vor- und 

Nachteile. Die Entscheidung ist nach einer Abwägung im 

Einzelfall zu treffen.  
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Wie lange hält der Markenschutz? 

Die Schutzdauer einer Marke ist grundsätzlich nicht zeitlich 

begrenzt. Eingetragene Marken werden jedoch zunächst für 10 

Jahre geführt. Nur durch Zahlung einer Verlängerungsgebühr 

kann sie um je weitere zehn Jahre verlängert werden. 

 

Wie schützt man einen Buch-Titel o.ä.? 

Für einen Buch-, Zeitschriften oder Filmtitel kann ggf. Titelschutz 

in Anspruch genommen werden. Auch eine Anmeldung als 

Marke kann möglich sein. Titelschutzanzeigen können helfen, 

einen Titel in der Vorbereitungsphase (vor der Herausgabe) zu 

schützen.  

 

Soll man einen Titelschutzanzeige aufgeben? 

Titelschutzanzeigen sind nicht Voraussetzung für Titelschutz. In 

der Phase zwischen der Entscheidung für einen Titel und dem 

Gang an die Öffentlichkeit kann eine Titelschutzanzeige aber 

sinnvoll sein. So kann ggf. verhindert werden, dass ein anderer 

den Titel zuerst nutzt. Ob eine Anzeige erfolgen sollte und wenn 

wie diese sinnvoll gestaltet werden kann ist im Einzelfall zu 

entscheiden. 

 

Ich habe eine Abmahnung im Markenrecht 

erhalten, was tun? 

Im ersten Schritt ist zu prüfen, ob die Abmahnung berechtigt ist. 

In jedem Fall sollte auf eine Abmahnung reagiert werden. Das 

kann die Abgabe einer (modifizierten) Erklärung sein, oder das 

Versenden von Schutzschriften an Gerichte, um überraschende 

einstweilige Verfügungen zu verhindern. Auch wenn eine 

Abmahnung berechtigt ist, folgt daraus noch nicht zwingend, 

dass die geltend gemachten Abmahnkosten zu zahlen sind. Eine 

Prüfung im Einzelfall ist sinnvoll. 

 

Dieses Merkblatt kann eine Rechtsberatung nicht ersetzen. 

Eine Haftung wird nicht übernommen. 
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